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1 Anlass / Aufgabenstellung / Gesetzliche Grundlagen 

 
Am westlichen Rand des Ortsteils Langenbrücken, Gemeinde Bad Schönborn, ist 
auf den Flurstücken 5717/1 und 7693/2 eine Wohnbebauung geplant.  
 
 

In der nachfolgenden Abbildung ist die Abgrenzung des räumlichen Geltungsbe-
reichs dargestellt 
 

 

Abbildung 1: 
Geltungsbereich 
des B-Plans 

 
Nach den Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG)1 zum allge-
meinen Schutz von Natur und Landschaft stellt die Realisierung des Bebauungs-
plans einen »Eingriff« in Natur und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG dar. 
 
Auf der Grundlage der Artenschutzbestimmungen des BNatSchG sind bei Eingriffen 
in Natur und Landschaft gemäß § 14 die Belange des Artenschutzes im Sinne des 
§ 44 zu beachten. Die zu diesem Zweck durchzuführende artenschutzrechtliche Re-
levanzprüfung erfolgt unter Beachtung der unmittelbar geltenden Regelungen des § 
44 Abs. 1 BNatSchG (Zugriffsverbote) i. V. m. §§ 44 Abs. 5 und 6 und 45 
Abs. 7 BNatSchG. 
 

Vor dem Hintergrund der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes soll geprüft werden, ob Vorkommen bzw. Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten von Arten der FFH-RL, Anh. IV und gefährdeten Vogelarten zu finden 
sind. 
 

Dies geschieht im Rahmen einer Übersichtsbegehung mit Erfassung potentieller 
Habitate. Anhand der Ergebnisse der Untersuchungen werden die planungsrelevan-
ten Artengruppen ermittelt und wenn erforderlich, der Untersuchungsbedarf für die 
faunistische Untersuchung vorgeschlagen. 

                                                
1 Vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 100 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) 

geändert worden ist. 
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2 Kurzbeschreibung des Untersuchungsraums 
 

2.1 Lage im Raum 
 
Die geplante Baufläche befindet sich am westlichen Ortsrand von Langenbrücken, 
einem Ortsteil von Bad Schönborn und schließt eine Lücke in der bestehenden Be-
bauung zwischen der Bachstrasse und dem Kraichbach. 
 

 

Abbildung 2: La-
ge im Raum 
 

 
 

2.2 Bestandssituation 
 
Am 25.09.2016 wurde der Bestand im Bereich des Geltungsbereichs erfasst und auf 
potenzielle Lebensräume für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten hin unter-
sucht. Der Großteil der Fläche im Eingriffsbereich ist von einer artenarmen Fettwie-
se bestanden.  
 
Am nordöstlichen Rand des Gebietes befindet sich eine kleine Gehölzgruppe beste-
hend aus Holunder, Weigelie, Cornus und Forsythie. Östlich im Bereich der Zufahrt 
zur Bachstrasse hin ist die Böschung von einer Ruderalflur aus Brennnessel, Brom-
beergestrüpp und Altgras bewachsen. 
 
Die Strukturen werden landwirtschaftlich genutzt und durch die angrenzende 
anthropogene Nutzung stark vorbelastet. 
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Abbildung 3: 
Fettwiese auf der 
geplanten Bauflä-
che. 

 

 

 

Abbildung 4: 
Kleine Gehölz-
gruppe im Nordos-
ten 

 

 

 

Abbildung 5: 
Böschung mit Ru-
deralflur im Osten 
zur Parkfläche hin 
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3 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung – Habitatpotenzialanalyse 
 
Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung ist zu erörtern, ob im Wirk-
raum des geplanten Vorhabens von einem Vorkommen artenschutzrelevanter Tier-
gruppen auszugehen ist (bekanntes oder zu erwartendes Vorkommen), ob sich vor-
habensbedingt negative Auswirkungen hinsichtlich dieser Arten ergeben könnten 
und in welchen Fällen eine vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände erforderlich 
ist. 
 

Neben dem Wissen über die relevanten Wirkfaktoren des Vorhabens setzt die ar-
tenschutzrechtliche Relevanzprüfung vor allem die Kenntnis über mögliche Vor-
kommen von streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten im Wirk-
raum des geplanten Vorhabens voraus. 
 

3.1 Ermittlung des zu prüfenden Artenspektrums 
 
Die Potenzialanalyse der vor Ort kartierten Habitatsstrukturen im Hinblick auf ein 
Vorkommen wertgebender Arten, ergibt sich aus den Fragestellungen des besonde-
ren Artenschutzes nach §44 BNatSchG. 
 
Zur Beurteilung möglicher Verbotstatbestände wurden in diesem Zusammenhang 
die hierfür in Frage kommenden Habitate am 25.09.2016 dahingehend überprüft, ob 
sie geeignet sind als (potenzieller) Lebensraum für streng geschützte Arten und eu-
ropäische Vogelarten zu fungieren. 
 
Darüber hinaus wurde das Zielartenkonzept (ZAK) für die Gemeinde Bad Schön-
born ausgewertet. 
 

3.1.1 Streng geschützte Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie und des Anhang A der EG-
Artenschutzverordnung 
 
In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Überprüfung der im Untersuchungsraum 
des Bebauungsplangebiets erfassten Habitate im Hinblick auf ihre Eignung als Le-
bensraum für streng geschützte Arten. 
 

Tabelle 1: Potenzialanalyse der Habitatsfunktion für streng geschützte Arten der im Rahmen 
der Bestandserfassung kartierten Biotoptypen 

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung 

Im Untersuchungsraum sind keine Gehölzbestände vorhanden, die 
geeignete Fortpflanzungsstätten für Fledermäuse darstellen 
könnten. 
Darüber hinaus ist die Nutzung des Untersuchungsraums als 
Nahrungs- und Jagdhabitat insbesondere für Fledermäuse der 
Siedlungsbereiche2 nicht auszuschließen.  

Fledermäuse (Alle in Baden-
Württemberg vorkommenden 
Fledermausarten zählen zu den 
in Anhang IV der FFH-RL 
aufgeführten Arten) Der Bestand an potenziell geeigneten Lebensraumstrukturen 

die eine Relevanz als Jagdhabitat haben können, machen eine 
vertiefende Betrachtung der Fledermäuse (Kap. 4.1, S.10) 
erforderlich. 

                                                
2 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) ● Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) ● Wasserfledermaus (Myotis 

daubentonii). 
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Arten bzw. Artengruppe Beurteilung 

Die vorhandenen Habitatsstrukturen sind für ein Vorkommen sons-
tiger streng geschützter Säugetierarten im Untersuchungsraum 
nicht geeignet. 

Sonstige Säugtiere (Alle in 
Anhang IV der FFH-RL und des 
Anhang A der EG-ArtSchVO 
aufgeführten Arten mit einem 
nachgewiesenen Vorkommen in 
Baden-Württemberg) 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf sonstige streng 
geschützte Säugetierarten sicher ausgeschlossen werden. 

Die vorhandenen Habitatstrukturen sind für ein Vorkommen 
strenggeschützter Amphibien und Reptilien nicht geeignet. 
Die Ruderalflur im Süden ist durch ihre isolierte Lage und wegen 
des Fehlens von geeigneter Strukturen nicht  als Lebensraum für 
Reptilien geeignet. 

Amphibien und Reptilien (Alle 
in Anhang IV der FFH-RL und 
des Anhang A der EG-ArtSchVO 
aufgeführten Arten mit einem 
nachgewiesenen Vorkommen in 
Baden-Württemberg) 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng geschützte 
Amphibien und Reptilien ausgeschlossen werden. 

In die pot, Lebensraumstrukturen des Kraichbach mit seinem 
angrenzenden Gewässerrandstreifen wird durch die geplante 
Bebauung nicht eingegriffen 

Fische (Alle in Anhang IV der 
FFH-RL und des Anhang A der 
EG-ArtSchVO aufgeführten Ar-
ten mit einem nachgewiesenen 
Vorkommen in Baden-Württem-
berg) 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng geschützte 
Fischarten sicher ausgeschlossen werden. 

Die vorhandenen Habitatsstrukturen sind für ein Vorkommen 
streng geschützter Schmetterlingsarten im Untersuchungsraum 
nicht geeignet. In der eher artenarmen Flur fehlen insbesondere 
die für eine Population erforderlichen Wirtspflanzen der streng 
geschützten Schmetterlingsarten. 

Schmetterlinge (Alle in An-
hang IV der FFH-RL und des 
Anhang A der EG-ArtSchVO 
aufgeführten Arten mit einem 
nachgewiesenen Vorkommen in 
Baden-Württemberg) 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng geschützte 
Schmetterlingsarten sicher ausgeschlossen werden. 

Die vorhandenen Habitatsstrukturen sind für ein Vorkommen 
streng geschützter Käferarten im Untersuchungsraum nicht 
geeignet. 

Käfer (Alle in Ahang IV der FFH-
RL und des Anhang A der EG-
ArtSchVO aufgeführten Arten 
mit einem nachgewiesenen Vor-
kommen in Baden-Württemberg) 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng geschützte 
Käferarten sicher ausgeschlossen werden. 

Die vorhandenen Habitatsstrukturen sind für ein Vorkommen 
streng geschützter Libellenarten im Untersuchungsraum nicht 
geeignet.  

Libellen (Alle in Anhang IV der 
FFH-RL und des Anhang A der 
EG-ArtSchVO aufgeführten Ar-
ten mit einem nachgewiesenen 
Vorkommen in Baden-Württem-
berg) 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng geschützte 
Libellenarten sicher ausgeschlossen werden. 

Die vorhandenen Habitatsstrukturen sind für ein Vorkommen 
streng geschützter Weichtierarten im Untersuchungsraum nicht ge-
eignet. 

Weichtiere (Alle in Anhang IV 
der FFH-RL und des Anhang A 
der EG-ArtSchVO aufgeführten 
Arten mit einem 
nachgewiesenen Vorkommen in 
Baden-Württemberg) 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng geschützte 
Weichtierarten sicher ausgeschlossen werden. 

Die vorhandenen standörtlichen Voraussetzungen sind für ein 
Vorkommen streng geschützter Farn- und Blütenpflanzen im 
Untersuchungsraum nicht geeignet. 

Farn- und Blütenpflanzen (Alle 
in Anhang IV der FFH-RL und 
des Anhang A der EG-ArtSchVO 
aufgeführten Arten mit einem 
nachgewiesenen Vorkommen in 
Baden-Württemberg) 

Weitere Untersuchungen sind aus fachgutachterlicher Sicht nicht 
erforderlich. Das Eintreten von Verbotstatbeständen im Sinne des 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG kann im Hinblick auf streng geschützte 
Farn- und Blütenpflanzen sicher ausgeschlossen werden. 
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3.1.2 Europäische Vogelarten 

 
In der nachfolgenden Tabelle erfolgt eine Überprüfung der im Untersuchungsraum 
des Plangebiets erfassten Habitate im Hinblick auf ihre Eignung als Lebensraum für 
Europäische Vogelarten. 
 
Tabelle 2: Potenzialanalyse der Habitatsfunktion für Europäische Vogelarten der im Rah-

men der Bestandserfassung kartierten Biotoptypen 

Arten bzw. Artengruppe Beurteilung 

Es sind keine geeigneten Habitatsstrukturen für höhlenbrütende 
und nischengrütende Vogelarten3.vorhanden. Die kleine 
Gehölzgruppe im Nordosten des Gebietes eignet sich als 
Bruthabitat für freibrütenede, siedlungstolerante Vogelarten. 
Bodenbrütende Vogelarten des Offenlands (z.B. Feldlerche, 
Rebhuhn) können aufgrund der mit der aktuellen vorhanden 
Bebauung verbundenen Fluchtdistanzen als Brutvogelarten mit 
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Insgesamt betrachtet erfüllen die Strukturen im Untersuchungs-
raum die Funktion Nahrungshabitats für Vögel und als Bruthabitat 
für freibrütende Vogelarten. 

Europäische Vogelarten: (Alle 
Europäischen Vogelarten 
gemäß Art. 1 VSch-RL mit 
einem nachgewiesenen 
Vorkommen in Baden-
Württemberg) 

Der Bestand an potenziell geeigneten Lebensraumstrukturen 
als Brut- und Nahrungshabitat, machen eine vertiefende 
Betrachtung der Europäischen Vogelarten (Kap. 4.2 S. 10) 
erforderlich. 

 
 

3.2 Ergebnis der Habitatpotenzialanalyse 
 
Das Ergebnis der Habitatspotenzialanalyse ist, dass von den in Baden-Württemberg 
vorkommenden streng geschützten Arten im Bereich der geplanten Maßnahme ein 
Vorkommen der meisten Arten ausgeschlossen werden kann. 
 

Für die im Folgenden genannten Artengruppen ergibt sich eine Relevanz zu einer 
vertieften Betrachtung. 
 

Fledermäuse 

Für Fledermäuse ist eine Nutzung des Untersuchungsraumes als Jagdhabitat mög-
lich. Der Bestand an geeigneten Strukturen mit Habitatrelevanz erfordert eine vertie-
fende Betrachtung der Fledermäuse (siehe Kap. 4.1, S.10). 
 

Europäische Vogelarten 

Der vor Ort vorhandene Bestand an geeigneten Strukturen mit Relevanz als Brut-
und Nahrungshabitat erfordert eine vertiefende Betrachtung der Avifauna (siehe 
Kap. 4.2 S. 10). 
 

Weitere relevante Arten 

Für alle weiteren relevanten Arten, für die die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG gelten, sind die erforderlichen Lebensraumstrukturen im Untersuchungs-
raum des B-Plangebiets nicht vorhanden. 
 

Vertiefende vertiefte Betrachtungen sind deswegen für diese Arten nicht erforder-
lich. 
 

                                                
3 Z. B.: Star (Sturnus vulgaris) ● Kohlmeise (Parus major) 
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4 Potenzielle Betroffenheit des möglichen Artenspektrums mit Beurteilung 
des weiteren Untersuchungsbedarfs  
 

4.1 Fledermäuse 
 
Bei einem möglichen Vorkommen von Fledermäusen kann es durch die geplante 
Maßnahme zu (Teil-)Verlusten eines Jagdhabitats kommen.  
 
Dabei stellt die Inanspruchnahme eines Jagdhabitats dann keine Erfüllung eines der 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG dar, wenn es sich hierbei nicht um 
ein für den Fortbestand der lokalen Population essentielles Jagdhabitat handelt. 
 
Von letzterem kann im vorliegenden Fall sicher ausgegangen werden, da sich im 
Umfeld (großflächige Offenlandstrukturen und Süden und Südwesten) des geplan-
ten Baugebietes in ausreichendem Maße gute und besser geeignete Strukturen be-
finden, so dass die ökologische Habitatfunktion für jagende Fledermäuse aufrecht-
erhalten bleibt. 
 
 

4.2 Europäische Vogelarten  
 
Durch die Umsetzung der Maßnahme kann es zu einem Teilverlust eines Brut- und 
Nahrungshabitates von störungstoleranten, siedlungsbewohnenden Vogelarten-
kommen. 
 
Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um ein essenzielles Brut- und Nahrungs-
habitat, da im Umfeld des Eingriffs ausreichende Strukturen (angrenzende Offen-
landbereiche und Siedlungen mit Grünflächen und Gehölzstrukturen) vorhanden 
sind, die den möglichen Teilverlust kompensieren können und die ökologische Funk-
tion weiterhin aufrechterhalten können. 
 
Bei allen im Geltungsbereich des B-Plangebiets zu erwartenden Europäischen Vo-
gelarten kann die Erfüllung des Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG grundsätzlich ausgeschlossen werden, wenn die Rodung der Gehölze 
sowie die Freimachung des Baufeldes außerhalb der Vegetationsperiode nach dem 
30. September und vor dem 1. März erfolgt. 
 

 

4.3 Weiterer Untersuchungsbedarf / Ergebnisse 
 
Aufgrund der oben dargelegten Ergebnisse kann ein Eintreten der 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG Abs. 1 bereits zu diesem Zeitpunkt 
ausgeschlossen werden.  
 
Weitere Untersuchungen sind aus fachlicher Sicht nicht erforderlich. 
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